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Gleichheit oder Gleichgültigkeit? Vom Ende der 
Regenbogennation

RIRHANDU MAGEZA-BARTHEL. BEATRIX SCHWARZER

Im Mai 2008 fanden in Südafrika wiederholt gewalttätige Ausschreitungen gegen 
MigrantInnen statt. Die Attacken, bei denen 62 Personen getötet, 670 verletzt und 
einige Dutzend Frauen vergewaltigt wurden, zogen sich über ca. zwei Wochen hin. 
Viele Menschen wurden obdachlos, da sie aus ihren Häusern vertrieben oder ihre 
Läden zerstört worden waren (Misago u.a. 2009, 2). Die Massivität und Brutalität 
dieser Attacken sind in der neueren Geschichte des Landes beispiellos, das als „Re-
genbogennation“ sogar unter prominenten TheoretikerInnen der Postkolonialen Stu-
dien wie Gilroy (2005) als Hoffnungsträger einer multikulturellen Gesellschaft galt. 
Gerade für Südafrika, das während der Zeit der Apartheid auf internationale Solida-
rität angewiesen war und in Gleichheitsfragen eine der progressivsten Verfassungen 
der Welt hat, verwundert diese Ausgrenzung von MigrantInnen. In diesem Artikel 
suchen wir Ansätze, um die Gründe und die Lokalität der xenophoben Ausbrüche zu 
erklären. Vor dem Hintergrund der historischen und politischen Situierung Südafri-
kas als ehemalige Siedlungskolonie und heutigem Einwanderungsland betrachten 
wir die Auswirkungen von Nationalismus und die schwierige sozioökonomische 
Lage als zentral für eine feministisch-postkoloniale Analyse. Dabei sind vor allem 
die historischen Folgen der Apartheid, die Versprechen der Transformation, die so-
zio ökonomischen Bedingungen sowie der spezifische Townshipkontext relevant.
Eine der Hauptauffälligkeiten während der xenophoben Attacken war die Abwesen-
heit einer Ordnungsmacht, die den anhaltenden Angriffen ein Ende setzte. Unsere 
politikwissenschaftliche Analyse der Angriffe fragt aus diesem Grund nach den spe-
zifischen Bedingungen der südafrikanischen Nationenbildung. Wir nehmen an, dass 
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sich Jahrhunderte lange Prozesse der Kolonisierung nicht einfach durch die Trans-
formation eines Staatssystems beseitigen lassen, und richten unseren Blick deshalb 
auf die Kontinuitäten und Brüche zwischen dem kolonialen und dem postkolonialen 
Staat. Dabei gehen wir davon aus, dass der Wandel vom Apartheidstaat zu einer libe-
ralen Demokratie vielfältige Effekte hervorruft. Viele Beschreibungen der Attacken 
erinnern an die Mahnungen Frantz Fanons, der darauf hinweist, dass in Prozessen 
der Dekolonisierung „die nationale Bourgeoisie in einen Wettstreit mit den Euro-
päern tritt“, während „die Handwerker und die kleinen Berufe einen Kampf gegen 
die nicht nationalen Afrikaner“ beginnen (Fanon 1981 (1961), 133). Er betont den-
noch die Chancen, die ein solcher Prozess bieten kann, wenn er die Hinterfragung 
der Rolle nationaler Eliten, der Konstruktion staatlicher Institutionen und des wirt-
schaftlichen Systems als Grundpfeiler einer „neuen“ Nation einklagt. Wir argumen-
tieren, mit Blick auf die jüngsten Entwicklungen in Südafrikas Townships, dass die 
Chancen auf Gleichheit und Gerechtigkeit, die sich mit dem Transformationsprozess 
ergaben, durch die Attacken ernsthaft in Frage gestellt werden. Wir reduzieren dabei 
unsere Analyse nicht nur auf Gewalt gegen Menschen, sondern sehen die xenopho-
ben Attacken als Indikator für eine Erosion der Demokratie.
In Anlehnung an Fanons Anspruch auf eine grundsätzliche Veränderung der wirt-
schaftlichen und politischen Gerechtigkeit im Zuge von Dekolonisierungsprozessen 
beleuchten wir die Hintergründe der Attacken, mit Bezug auf national- und lokalpoli-
tische Dimensionen. Dabei stützen wir uns auf Mahmood Mamdani (1996, 2001), der 
die strukturelle Beschaffenheit postkolonialer Staaten betont, um die Komplexität von 
Dekolonisierungsprozessen zu erfassen. Er sieht die Spezifizität afrikanischer post-
kolonialer Staaten darin, dass ihre Struktur immer noch vom Herrschaftsmodell ihrer 
jeweiligen Kolonialmächte geprägt ist. Mit seinem Konzept des bifurcated state richtet 
er den Blick auf die hierarchisierte Strukturiertheit der öffentlichen Sphäre. So betont 
er die Unterschiede in den Rechtsverhältnissen für Kolonialherren und Kolonisierte als 
einen zentralen Aspekt der Kolonialherrschaft. Sowohl Demokratisierungs- als auch 
Dekolonisierungsprozesse, also Paradigmen mit dem Ziel Gleichheit und Gerechtig-
keit zu schaffen, stoßen nach seiner Auffassung an ihre Grenzen, da sie noch mit die-
sem Erbe der Kolonisierung zu kämpfen haben. Mamdani (1996, 267ff.) bezieht sich 
dabei u.a. direkt auf Südafrika und auf Alexandra, das Township, in dem die xenopho-
ben Attacken begannen. Wir entwickeln sein Argument weiter, da in Townships als 
Wohngegenden, die einen Großteil der südafrikanischen Bevölkerung beherbergen, 
die Widersprüche und Kontinuitäten des Demokratisierungsprozesses zu suchen sind. 
Wichtig für unsere Betrachtung ist Mamdanis Einteilung in citizens (BürgerInnen) und 
subjects (Untergebene), die durch die jeweilige Form der Kolonisierung verschiedenen 
Räumen mit unterschiedlichen Macht- und Gewaltverhältnissen ausgesetzt sind. Diese 
Räume lassen sich nach dem Merkmal ordnen, wer sich in ihnen bewegt: So herrscht 
in Räumen, in denen sich die Kolonialherren oder weiße Einheimische bewegen, der 
liberale Staat, der der Gewaltenteilung unterliegt und in denen BürgerInnen Ansprüche 
auf ihre politischen wie auch wirtschaftlichen Rechte erheben können. Im Gegensatz 
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dazu werden Schwarze oder Untergebene customary authorities unterworfen, in de-
nen keine Gewaltenteilung herrscht, sondern die Staatsgewalten in der Person eines 
chiefs kulminieren. Dieser ist dem Konzept der indirekten Herrschaft entsprechend 
aber nicht seinen Untergeben, sondern lediglich den Kolonisatoren verpflichtet.
Shirin Rai (1996) befasst sich ebenfalls mit postkolonialen Staaten, allerdings 
aus einer feministischen Perspektive. Dabei kritisiert sie westlich-feministische 
Theorien, in denen der Staat nur als regulierend, strukturierend oder einschrän-
kend betrachtet wird. Gerade aus postkolonialer Perspektive solle der Staat als 
ausschlaggebend für einen Wandel in den Lebensrealitäten von Frauen wieder in 
den Mittelpunkt feministischer Analysen gerückt werden. Speziell im Fall Südafri-
kas wurde er bislang sogar als Garant (frauen-)politischer Ansprüche modelliert. 
Dennoch werden ihm, vergleichbar zu anderen postkolonialen Staaten, bestimmte 
Grenzen auferlegt, so dass seine Autonomie und seine Kapazität für gesellschaft-
liche Gerechtigkeit zu sorgen – indem er sozialstaatliche Leistungen erbringt – ein-
geschränkt ist (Rai 1996, 13). Damit ist die Stärke des Staates eine zentrale Voraus-
setzung, um strukturelle Ungleichheiten aufgrund von Geschlechtsdiskriminierung 
oder sozioökonomischer Differenzen zu verändern. Für Marginalisierte bedeutet 
das, dass sie einem „schwachen Staat“ unterliegen, der sie nicht bzw. nur dann 
erreicht, wenn seine VertreterInnen Gewalt ausüben. Da sie weder über rechtliche 
Kenntnisse verfügen noch Einfluss auf die Regierenden ausüben können, folgt aus 
dieser Schwäche des Staates für sie zugleich, dass sie nur eingeschränkte Teilha-
bemöglichkeiten haben und ihre Ansprüche kaum geltend machen können (ebd., 
16ff.). Diese beiden Perspektiven, in denen die Ungleichzeitigkeiten des Postkolo-
nialen – oder in unserem Fall des Post-Apartheidstaates – hervorgehoben werden, 
erweisen sich als besonders nützlich für eine Analyse der neueren Entwicklungen 
innerhalb der südafrikanischen Townships.

Townships als Bewährungsräume der Demokratie

Um die Ursachen und Auswirkungen der Angriffe zu verdeutlichen, bedarf es einer 
näheren Analyse des Umfelds, in dem sie stattfanden (vgl. Misago u.a. 2009, 2). 
Auch wenn Südafrika die führende Ökonomie in Subsahara-Afrika darstellt, ist die 
Verteilung von Ressourcen im nationalen Kontext enorm disparat. Zentral ist die 
Frage, inwieweit das „neue“, das Post-Apartheidsüdafrika, die Geister der Apartheid 
abschütteln kann. Denn obwohl sich ihre Bedeutung geändert haben mag, beherr-
schen die Apartheidstrukturen auch heute noch den Alltag und verwischen tagtäglich 
die Grenzen zwischen der privaten und der öffentlichen Sphäre. Die Auswirkungen 
der Apartheidstrukturen zeigen sich maßgeblich in den Fundamenten der Wirtschaft 
und den machtpolitischen Auseinandersetzungen innerhalb der Townships.
Die Schaffung von Townships, die als innerstädtische Wohngegenden während der 
Apartheid ausschließlich für die schwarze Bevölkerung reserviert waren, durch-
brach die Apartheidlogik der getrennten Entwicklung. Ihre Notwendigkeit ergab 
sich aus dem Bedarf an Arbeitskräften vor allem in der Industrie und dem Dienst-
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leistungssektor. Townships wurden aber nicht nur unter der Prämisse errichtet, dass 
die in ihnen lebende Bevölkerung ausschließlich temporär außerhalb der peripheren 
Bantustans1 wohnen durfte, sondern ihre unmittelbare Nähe zu den als weiß klassi-
fizierten Gegenden sollte eine nahtlose Versorgung der in den Vororten wohnenden 
weißen Bevölkerung mit Dienstleistungen gewährleisten. Dementsprechend liegt 
Alexandra in unmittelbarer Nähe des extrem reichen Sandton und zählt noch heute 
zu einem der größten Townships Johannesburgs.
In einem Wirtschaftssystem, in dem sich der Abbau natürlicher Ressourcen stark auf 
die Arbeitskraft regionaler MigrantInnen stützte, wurden Townships als Auffangbe-
cken für alle aus Binnen- wie internationaler Migration stammenden ArbeiterInnen 
konzipiert. Gemäß dem Apartheidsystem durften sich in den Townships nur die-
jenigen aufhalten, die einer Erwerbsarbeit nachgingen. Andernfalls wurden sie in 
die Bantustans verwiesen. In der Realität vermischten sich aber im Township diese 
ArbeiterInnen mit Menschen, die permanent dort wohnten und damit gegebenenfalls 
auch den umstrittenen Pass Laws2 zuwider handelten. Das Aufenthaltsrecht beider 
Gruppen hing ausschließlich vom Bedarf an ihrer Arbeitskraft ab und bedingte da-
mit eine permanente Konkurrenz um Arbeitsplätze und Wohnraum. Internationale 
ArbeitsmigrantInnen wurden nicht selten als Kollaborateure des Apartheidsystems 
angesehen, da sie bei Protesten oft als Druckmittel um Arbeitsplätze eingesetzt wur-
den, wodurch sich das Feindbild der Außenseiter, denen von beiden Seiten jeglicher 
Anspruch auf Menschlichkeit und Legitimität verweigert wurde, etablierte (Nyam-
njoh 2006, 14). Als Ausdruck der Verachtung dient der im südafrikanischen Slang 
genutzte Begriff Makwerekwere, mit dem der Außenseiterstatus der in Südafrika 
lebenden afrikanischen MigrantInnen damals wie heute angezeigt wird. Zugleich 
signalisiert die Bezeichnung die ihnen vorgeworfene Illegitimität sowie ihren ver-
gleichsweise prekären aufenthaltsrechtlichen Status (Misago u.a. 2009, 15ff.).
Die eingeschränkte Bewegungsfreiheit deutet an, dass Weißen citizens Staatsbürger-
rechte gewehrt wurden, die Schwarzen subjects verwehrt blieben. Dementsprechend 
stellte sich die Erkämpfung der Staatsbürgerrechte für die Anti-Apartheidbewegung 
als zentrales Ziel heraus. Obwohl Township-BewohnerInnen unter der ständigen 
Überwachung der Streitkräfte lebten, zeichnete sich der Apartheidstaat paradoxer-
weise innerhalb der Townships durch die Nichtwahrnehmung staatlicher Ordnungs-
aufgaben wie z.B. der Verfolgung von Kriminalität aus (vgl. Mamdani 1996, 219ff.). 
Entsprechend konnten strukturelle Diskriminierungen nicht angeklagt und rechts-
staatliche Prinzipien nicht wirksam werden (vgl. Rai 1996, 18). Der abwesende 
Staat ermöglichte infolgedessen einen Kontext, in dem black-on-black violence3 
aufblühte. Für Frauen erwies sich das Klima der Straflosigkeit als besonders bedroh-
lich, da sie in großen Zahlen sexueller Gewalt ausgesetzt waren, die nicht geahndet 
wurde. Anstelle des Staats übernahmen Township-Milizen die Ordnungsaufgaben 
und setzten ihre Vorstellungen ebenso mit Gewalt durch. Diese Entwicklungen sind 
kaum verwunderlich, da die lokalen Milizen in Abwesenheit einer customary autho-
rity das Gewaltmonopol an sich reißen und ihre Vorstellungen mit der gebündelten 
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Gewalt von customary authorities (Mamdani 1996, 16ff.) als Gesetzgeber, Ankläger 
und Richter durchsetzen konnten. Parallel dazu gab der African National Congress 
(ANC) in den 1980er Jahren die Parole „Macht die Townships unregierbar“ aus, wo-
mit staatlichen Organen wie der Polizei oder der Armee jeglicher Ein- und Übergriff 
in den Townships abgesprochen wurde. Diese Strategie konnte wirksam werden, 
da die geteilten Unterdrückungserfahrungen durch das Apartheidsystem die Voraus-
setzung dafür schufen, konstruierte Differenzen zu durchbrechen. Durch diese Ent-
wicklungen wurden staatliche Aufgaben von nicht-staatlichen Akteuren übernom-
men, wobei der gemeinsame Kampf gegen den Apartheidstaat der Gewalt durch den 
Mob einen Legitimationsrahmen gab.
Nach dem Sturz des Apartheidregimes stand der ANC schließlich vor der schwie-
rigen Aufgabe, das staatliche Gewaltmonopol in allen Teilen des Landes (wieder) 
zur Geltung zu bringen und das fehlende Vertrauen in staatliche Institutionen, insbe-
sondere in die Polizeiorgane, wiederherzustellen. Vor dem Hintergrund der Attacken 
gegen MigrantInnen scheint dies auch 15 Jahre nach dem Ende der Apartheid noch 
nicht gelungen zu sein. Wie früher konnten betroffene MigrantInnen anfangs kaum 
auf staatliche Hilfe hoffen, sondern erhielten erst Schutz, als die Attacken nicht mehr 
als „Einzeltaten“ begriffen werden konnten (SAMP 2008). Das späte Eingreifen der 
Regierung erforderte einen Inlandseinsatz der Armee, der auch deshalb brisant war, 
weil er sehr an die Politik der Apartheidregierung in den Townships erinnerte. Er 
stellt die errungenen rechtsstaatlichen Fortschritte und das Vertrauen in die Ord-
nungsorgane bzw. in die Justiz erneut in Frage.

Von enthusiastischen Versprechen zu realer Ernüchterung

Neben der (drohenden) physischen Gewalt, die während der Angriffe vorherrschte, un-
terliegt die Bevölkerungsmehrheit einer alltäglichen strukturellen Gewalt (Mamdani 
1996, 2001), die unterprivilegierte von privilegierten Lebensrealitäten unterscheidet. 
Die Attacken fanden vorwiegend unter den Verlierern des Transformationsprozesses 
statt. Zu diesen zählen jene, die schon unter dem Apartheidsystem zu leiden hatten, 
meist schwarze Arbeitslose und Arme, die sich im informellen Sektor ein Überleben zu 
sichern versuchen. Fast die Hälfte der erwerbsfähigen Bevölkerung Südafrikas bleibt 
vom formellen Arbeitsmarkt ausgeschlossen (Bhorat/van der Westhuizen 2008).
Ein zweiter Blick auf die Schauplätze der Angriffe offenbart, dass ihr Verlauf ein be-
stimmtes Muster aufwies. MigrantInnen wurden wiederholt aus ihren Häusern ver-
trieben oder ihre Spaza Shops angegriffen. Warum häuften sich gerade diese Ziele? 
Ein Erbe der notorischen wirtschaftlichen Unterversorgung der Townships während 
der Apartheid ist, dass sich nur wenige Investoren in diese Stadtteile „hineinwagten“. 
In dieser Situation boten die Spaza Shops als informelle Kioske haltbare Waren des 
täglichen Lebens an. Meistens wurden diese von (südafrikanischen) Rentnerinnen 
aus den Küchen ihrer Mehrgenerationenfamilienhäuser heraus betrieben, um der 
Familie eine zusätzliche Einnahmequelle zu sichern. Inzwischen betreiben auch Mi-
grantInnen, die aufgrund ihres rechtlich prekären Status keiner regulären Erwerbs-
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arbeit nachgehen können, ähnliche Läden. Als neue Entrepreneure bauen sie einen 
Druck auf diese Branche des weiblichen informellen Sektors auf und entziehen ih-
nen damit – nach Ansicht vieler SüdafrikanerInnen – die Lebensgrundlage. Mit die-
ser Haltung gewappnet richteten sich die Attacken vor allem gegen die InhaberInnen 
dieser Läden, um einerseits deren Lebensgrundlage zu zerstören und andererseits 
den eigenen Anspruch auf diesen Wirtschaftszweig zu bekräftigen.
Mit dem Wahlslogan „A Better Life For All“ versprach der ANC seiner Wählerschaft 
die Erbringung grundlegender Dienstleistungen und die Schaffung neuer Arbeits-
plätze (ANC 1994). Dieses Wahlversprechen der ersten demokratischen Wahlen 
beinhaltete zentrale materielle Ansprüche und zielte nicht nur auf eine Neudefini-
tion der südafrikanischen Gemeinschaft ab. Kurzum versprach die neue Regierung 
die Wiederherstellung der schwarzsüdafrikanischen Würde. Trotz politisch stabiler 
Machtverhältnisse – hier sei nur auf die konstant hohen Wahlergebnisse des ANC 
seit 1994 hingewiesen – wurde bisher nur eine unzureichende wirtschaftliche Um-
verteilung erreicht. Die Post-Apartheidregierung steht nun vor dem Dilemma, wie 
die Erfolge der politischen Transformation sich in verbesserte Lebensverhältnisse 
für die BürgerInnen übersetzen lassen. Eine folgenschwere Bedingung des verhan-
delten Übergangs in die Demokratie besteht darin, dass zwar die politische Macht an 
die Mehrheit abgegeben wurde, die wirtschaftliche Macht indes fest in den Händen 
der weißen Minderheit blieb (Schwarzer 2009). Indem sich der ANC dem Modell 
der marktliberalen Demokratie verpflichtete, rückte er vom lang gehegten Traum 
einer sozialistischen Zukunft ab und schränkte gleichzeitig die Gestaltungsmöglich-
keiten der neuen Regierung im sozioökonomischen Bereich ein.
Heute verschärft sich eine zunehmend strukturelle Arbeitslosigkeit unter den Be-
dingungen der Globalisierung immens (Nyamnjoh 2006, 23ff.): Während für Hoch-
qualifizierte neue Verdienstmöglichkeiten entstehen, schrumpfen Beschäftigungs-
möglichkeiten in den einfachen Erwerbsarbeits- und Dienstleistungssektoren. Die 
traditionellen produzierenden Wirtschaftssektoren (wie der Abbau von Edelmetallen 
oder die Textilindustrie) sind heftiger Konkurrenz und volatilen globalen Märkten 
ausgesetzt, so dass die während der Apartheid institutionalisierte Binnenmigration 
auch heute noch ein wichtiger Bestandteil der – trotz allem – wachsenden südafri-
kanischen Wirtschaft bleibt. Dass das Versprechen von 1994 bei weitem noch nicht 
für alle eingelöst wurde, erkennt auch der ANC an, weswegen das letzte Regierungs-
programm des ehemaligen Präsident Thabo Mbeki (2008) unter dem Slogan „Busi-
ness Unusual“ lief. Die Verlierer der Apartheid – wie die verlorene Generation von 
19764 – bleiben auch die Verlierer der Transformation. Ihnen entgehen im Vergleich 
zur wachsenden schwarzen Mittelschicht die Chancen, aus den apartheidbedingten 
sozialen Verhältnissen aufzusteigen (Bhorat/van der Westhuizen 2008).

Gleichheitsideale des „neuen“ Südafrikas

Im Gegensatz zu den stagnierenden wirtschaftlichen Fortschritten, die das „neue“ 
Südafrika nur punktuell neu strukturieren konnte, besteht ein allgemeiner Konsens 
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darüber, dass ein grundlegender Wandel in Bezug auf die Gleichberechtigung süd-
afrikanischer StaatsbürgerInnen stattfand. Der Paradigmenwechsel von einer Apart-
heidpolitik, die auf einer rassistischen Spaltung der Bevölkerung fußte, hin zu einem 
„neuen“ Staat, der gleiche Rechte und Chancen in den Mittelpunkt rückt, stellt sich 
als zentrale Errungenschaft des bisherigen Transformationsprozesses heraus. Das 
„neue“ Südafrika sollte trotz der immensen Unterschiede in der Bevölkerung auf 
dem Credo „unity in diversity“ gründen, was in der Allegorie der „Regenbogenna-
tion“ zum Ausdruck kommt (Ansell 2004).
Die Post-Apartheidverfassung, die den rechtlich-normativen Rahmen des „neuen“ 
Südafrika bildet, garantiert umfassende Staatsbürgerschaftsrechte,5 orientiert sich 
stark an der internationalen Menschenrechtsdiskussion und gilt als eine der fort-
schrittlichsten Verfassungen der Welt. Die Zentralität der Gleichheitsgrundsätze zeigt 
sich in der Thematisierung von Geschlechtergerechtigkeit,6 die gleichberechtigt ne-
ben die Beseitigung rassistischer Diskriminierung auf die politische Agenda gesetzt 
wurde. Artikel 3 verbietet eine Diskriminierung aufgrund von nicht weniger als 17 
Kategorien.7 Vor dem Hintergrund der xenophoben Attacken stellt sich allerdings die 
Frage nach dem Unterschied zwischen Menschen- und BürgerInnenrechten, die sich 
in der nationalpolitischen Debatte nicht wiederfindet. So wird in Artikel 7 die Würde, 
Freiheit und Gleichheit aller Menschen in Südafrika betont. Wer von diesem Artikel 
erfasst wird, war lange Zeit umstritten. Wie schon veranschaulicht, kristallisiert sich 
in den Townships der nationalpolitische Widerspruch zwischen dem rhetorischen An-
spruch auf Panafrikanismus8 auf der einen und nationaler Abgrenzungspolitik auf der 
anderen Seite heraus. In der Realität umfasst sie die in Südafrikas Townships lebenden 
MigrantInnen nicht, die in vielen Gemeinden ausgegrenzt werden. Der Widerspruch 
zeigt sich vor allem in der Entwicklung einer Befreiungsbewegung, deren politisches 
Überleben primär durch den Bezug auf transnationale Solidaritäten gewährleistet 
wurde, hin zu einer Fokussierung auf den Nationalstaat, dessen wirtschaftliche und 
institutionelle Prägung sich nur unwesentlich von den kolonialen Wurzeln unter-
scheidet. Die Grundannahmen liberaler Demokratie wurden nicht in Frage gestellt, 
sondern lediglich durch Gleichheitsansprüche und internationale Normen erweitert.
In der Frage, wer welche Rechte genießt, bestand lange ein politisches Vakuum, in 
dem sich die zunehmende Kontrolle der Einwanderungsbehörden und verschiedene 
Übergangsregelungen mit einer eher ablehnenden Haltung gegenüber MigrantInnen 
verbanden (Peberdy 2001, 17). Dies zeigt sich unter anderem darin, dass das „neue“ 
Einwanderungsrecht (2002) erst acht Jahre nach den ersten freien Wahlen in Kraft 
trat. Bis dahin blieb die rechtliche Stellung von MigrantInnen nahezu ungeregelt. 
Folglich verfügten sie auch nicht über rechtliche Ansprüche. MigrantInnen werden 
immer noch ausschließlich als ArbeitsmigrantInnen angesehen, was bedeutet, dass 
sich ihr Recht, sich in Südafrika aufzuhalten, vor allem an ihrem Nutzen für die na-
tionalen Bedürfnisse misst und zeitlich befristet wird (Peberdy 2001; Dodson/Crush 
2004). Dadurch werden Parallelen zwischen dem rechtlichen Status der ehemaligen 
Untergebenen und der heutigen Zeit deutlich.
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Neben der Unterscheidung zwischen südafrikanischen BürgerInnen und Migran-
tInnen vergegenwärtigen die Attacken überdies die Hierarchisierungen innerhalb 
der nationalen Einheit (siehe Erasmus 2001). Denn wie kann erklärt werden, dass 
fast ein Drittel der bei den Attacken getöteten Menschen SüdafrikanerInnen waren? 
An diesem Punkt zeigt sich, dass die Zugehörigkeit zur Gruppe der Makwerekwere 
nicht an der nationalen Herkunft, sondern an essentialisierten Kategorien wie Haut-
farbe und Sprache festgemacht wird. Xenophobe Gewalt geht auch von staatlichen 
Ordnungsorganen aus. So finden polizeiliche Aufenthaltskontrollen vor allem auf-
grund dieser essentialisierten Kategorien statt. Die Kontinuität, dass schwarze Haut-
farbe mit illegalisiertem Aufenthalt gleichgesetzt wird, ist offensichtlich: „People 
are arrested for being ‚too black‘, having a ‚foreign name‘ or, in one case, walking 
‚like a Mozambican‘“ (Nyamnjoh 2006, 51). Damit dient der Körper als Signi-
fikant für Zugehörigkeit, was gerade vor dem Hintergrund der südafrikanischen 
Apartheidgeschichte besonders irritiert. Minh-ha beschreibt diese Unterscheidung 
aufgrund eines essentialisierten Körpers als ein Moment der Stabilisierung herr-
schender Machtverhältnisse (Minh-ha 1993, 101). Im Fall von xenophober Gewalt 
wird diese Stabilisierung vor allem durch die Kopplung von Hautfarbe und Rechten 
durchgesetzt. Rechte werden nur südafrikanischen StaatsbürgerInnen zugestanden, 
die sich scheinbar aufgrund essentialisierter Kategorien identifizieren lassen. Dass 
diese Unterscheidung keineswegs haltbar ist, zeigt sich darin, dass sich auch Ange-
hörige ethnischer Minderheiten Diskriminierungen ausgesetzt sehen. Insbesondere 
die Bavenda und Batsonga, deren Sprachen nur kleine Schnittmengen mit den rest-
lichen südafrikanischen Sprachen aufweisen und die angeblich dunkler sind als ihre 
MitbürgerInnen (Nyamnjoh 2006), zählten schon während des Apartheidregimes 
zur Gruppe der Makwerekwere. Diese Kategorisierung setzt sich bis heute fort. An 
ihrem Beispiel offenbart sich, dass die scheinbare Trennschärfe zwischen In- und 
Outsidern nicht vorhanden ist.

(Un-)Sichtbarkeiten

Es wurde sichtbar, dass das Erbe der Apartheid und der Kolonialzeit in Südafrika 
bis heute wirkmächtig ist. So finden wir es bezeichnend, dass die Attacken in den 
Townships, als Orte der ökonomisch Ausgegrenzten, stattfanden. Es sind Orte, in de-
nen koloniale Machtverhältnisse, Transformationsbemühungen sowie regionale und 
globale Veränderungen zusammenkommen, oder, um es in der Terminologie von 
Mamdani zu sagen: In den Townships wird die hierarchisierte Strukturiertheit der 
öffentlichen Sphäre gleichzeitig durchbrochen wie zementiert. Durchbrochen vor 
allem durch die politischen Bemühungen des Post-Apartheidstaates, die koloniale 
Besonderheit dieses Ortes zu negieren und sie auf ihre soziostrukturellen Schwierig-
keiten zu reduzieren. Gleichzeitig wird aber durch die Darstellung der xenophoben 
Attacken als Form eines unverständlichen Gewaltausbruches die koloniale Vorstel-
lung zementiert, dass Townships rechtsfreie Orte sind.
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Wir halten es für notwendig, über diese Betrachtung hinauszugehen. Die Attacken 
lassen eine deutliche colour line erkennen: Nicht die weißen „Hoffnungsträge-
rInnen“, die als Investoren geködert werden, leiden unter Xenophobie. So wie sie 
früher nahtlos in eine ausschließlich weiße nationale Einheit einbezogen wurden 
und die Vorteile der Apartheid genießen konnten, werden sie heute relativ problem-
los im „neuen“ Südafrika integriert. Ihnen wird als einzige Gruppe eine kosmopo-
litische Zugehörigkeit zuerkannt, so dass sie in ihrer Wahlheimat leben oder diese 
verlassen können (Nyamnjoh 2006, 15ff.). Demgegenüber sehen sich afrikanische 
MigrantInnen xenophoben Angriffen, staatlicher Gewalt und Diskriminierungen 
ausgesetzt. Sie werden als Ursache für nicht eingelöste nationale Versprechen der 
sozialen Mobilität und der Verbesserung der Lebensqualität missbraucht. Diese xe-
nophoben Einstellungen waren die Grundlage der Attacken. Unterstützt wurden 
die Attacken dadurch, dass den MigrantInnen Teilhabemöglichkeiten am Staat ver-
wehrt werden. In Bezug auf Geschlechtergerechtigkeit – zumindest im rechtlichen 
und institutionellen Sinne – ist Südafrika ein Beispiel für einen starken Staat, wie 
ihn Rai (1996, 14ff.) fasst. Die Regierungsparteien des Post-Apartheidsüdafrikas 
betonen bis heute, dass die Beseitigung struktureller Ungleichheiten hoch auf ihrer 
Agenda stehe. Allerdings scheint dies nicht die Makwerekwere zu umfassen. Im 
Hinblick auf diese Gruppe scheint die von Rai (1996, 17) betonte Schwäche des 
Staates bestätigt zu werden, indem Marginalisierte den Staat nur in Form von Ge-
walt gegen sie erleben.
Während die Gleichheit südafrikanischer Bürgerinnen als Beispiel für gleichberech-
tigte Teilhabe dient, werden Migrantinnen doppelt unsichtbar gemacht, nämlich als 
MigrantInnen und als Frauen. So blieb die Geschlechterdimension im allgemeinen 
Diskurs über die Attacken nahezu unsichtbar. Es wurde zwar von Vergewaltigungen 
berichtet, aber es gibt keine Analysen aus geschlechtsspezifischer Perspektive. Eine 
Erklärung für diese Geschlechtsblindheit könnte die öffentliche Form der Gewalt 
sein. Die Attacken hatten neben der physischen Gewalt, die sich hauptsächlich ge-
gen Männer richtete, vor allem die Vertreibung und Zerstörung der ökonomischen 
Grundlagen der Gesamtgruppe der Makwerekwere zum Ziel. Gewalt gegen Frauen 
findet oft in privaten Sphären statt. Viele Migrantinnen sind in individualisierten 
Arbeitsverhältnissen, beispielsweise in Haushalten, beschäftigt und weiteren Ab-
hängigkeitsverhältnissen ausgeliefert. Übergriffe, auch wenn diese auf xenophoben 
Einstellungen basieren, werden, wenn überhaupt, ausschließlich als geschlechts-
spezifische Diskriminierung gefasst. Vor diesem Hintergrund bleibt die Grundfor-
derung einer feministisch-postkolonialen Analyse nach einer Differenzierung der 
Unterdrückungsverhältnisse, damit die Komplexität von strukturellen Machtver-
hältnissen nicht unter eine Kategorie (wie Xenophobie oder Geschlechterdiskrimi-
nierung) subsumiert wird, einschlägig. 
Der Aufschrei, den es auf dem Höhepunkt der Attacken und danach gab, fand keine 
politische Umsetzung. So gibt es keine institutionellen oder rechtlichen Ände-
rungen, keine Übernahme politischer Verantwortung oder finanzielle Kompensa-

neu_FP_02_09_009-105.indd   82neu_FP_02_09_009-105.indd   82 28.10.2009   10:28:2928.10.2009   10:28:29



FEMINISTISCHE POSTKOLONIALE THEORIE

FEMINA POLITICA 2 | 2009 83

tion. Die gefeierte Regenbogennation zeigt sich jenseits von verbalen Bekundungen 
unbeeindruckt.

Anmerkungen

1 Die Begriffe „Homelands“ und „Bantustans“ sind Synonyme für die ländlichen Gegenden Südafrikas, die 
unter der Apartheid den unterschiedlichen Volksgruppen zugeteilt wurden, und verkörpern die Ideologie 
der getrennten Entwicklung. Wir wählen die offizielle Bezeichnung des Apartheidsystems, um damit auf 
die rassistischen Wurzeln des Konzeptes hinzuweisen.

2 Mit dem „Group Areas Act“ (1950) und den „Pass Laws“ (1952) wurde die Bewegungsfreiheit und Mobilität 
der Mehrheit der Menschen in den Townships weiter beschnitten, was sie faktisch zu „Gästen“ innerhalb 
der Grenzen des Apartheidsüdafrikas machte.

3 Diese Form der physischen Gewalt war vordergründig politisch. Einerseits wurden Menschen, die des 
Verrats verdächtigt wurden, in den 1980er Jahren ermordet, andererseits eskalierten gewalttätige Aus-
einandersetzungen entlang ethnischer Linien zwischen den Anhängern unterschiedlicher „schwarzer“ 
Parteien.

4 Mit dem Schüler- und Studentenboykott im Juni 1976 protestierten schwarze Jugendliche gegen die 
Einführung von Afrikaans als Unterrichtssprache in den Township-Schulen. Ihr Aufstand wurde mithilfe 
von Militär und Polizei gewalttätig niedergeschlagen, woraufhin viele ins Exil flüchteten oder ihren Bil-
dungsweg verließen.

5 Dies zeigt sich etwa am Recht auf Wohnung, Wasser und Elektrizität.
6 Eine Analyse des Kampfes um die Umsetzung von Frauenrechten und die institutionelle Umsetzung be-

schreiben Seidman (1999) und Hassim (2006).
7 Bemerkenswerterweise findet sich in diesem „Verbotskatalog“ kein Hinweis auf sozioökonomische Un-

gleichheiten wie Klasse. Dies scheint nur folgerichtig, da wie bereits erwähnt die Eigentumsverhältnisse 
nicht in Frage gestellt wurden.

8 Beispielsweise in dem Solidaritätsbekenntnis „I am an African“ von Mbeki (1996) zur Einweihung der 
Verfassung.
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